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K U N D M A C H U N G 

Auskunft: 
Michelle Wachter 

T +43 5522 3591 54223 
 

Zahl: BHFK-II-3101-15/2026-8 
Feldkirch, am 07.05.2026 

 
Die Adler + Partner Ziviltechniker GmbH, Nenzing, hat im Auftrag der Marktgemeinde Frastanz um eine wasser-
rechtliche und forstrechtliche Bewilligung sowie um eine Bewilligung nach dem Gesetz über Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung für die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage BA 16, angesucht. 
 
Über dieses Ansuchen findet eine mündliche Verhandlung statt: 
 
Zeit:    Dienstag, den 09. Juni 2026, um 08.30 Uhr 
Ort/Treffpunkt:   Sägenplatz 1, 6820 Frastanz (Sitzungssaal im Rathaus, 1 OG) 
 
Projektunterlagen: 
Beteiligte können die Projektunterlagen in digitaler Form unter Bekanntgabe ihrer Wohnadresse unter der 
Emailadresse bhfeldkirch@vorarlberg.at anfordern oder nach telefonischer Vereinbarung bis zum Tag vor der 
Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch oder bei der Marktgemeinde Frastanz Einsicht in die 
Projektunterlagen nehmen.  
 
Teilnahme an der Verhandlung und Einwendungen: 
Zur Verhandlung werden der Antragsteller, die Eigentümer jener Grundstücke, die durch die geplanten Anlagen 
oder durch Zwangsrechte in Anspruch genommen werden sowie jene im Wasserbuch eingetragenen Wasser-
berechtigten und Fischereiberechtigten, in deren Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll, gela-
den. An der durch Anschlag in der Marktgemeinde Frastanz und mittels Internet unter der Adresse der Behörde 
https://vorarlberg.at/kundmachungen-bh-feldkirch kundgemachten Verhandlung können auch Beteiligte teil-
nehmen, die ein persönliches Interesse am Vorhaben glaubhaft machen können (§ 102 Abs 2 Wasserrechtsge-
setz 1959).  
 
Allfällige Einwendungen sind bis spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während der Amtsstunden bei 
der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch oder während der mündlichen Verhandlung zu erheben. Werden von 
einer Partei keine Einwendungen erhoben, so hat dies zur Folge, dass sie ihre Parteistellung verliert (§ 42 Abs 1 
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991). 
 
Entsendung von Vertretern: 
Beteiligte können sich vertreten lassen. Vertreter von Beteiligten haben Vollmachten vorzulegen. 
 
Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, der Behörde die Teilnahme an der mündlichen Ver-
handlung bis spätestens Montag, den 08. Juni 2026, 17.00 Uhr, telefonisch oder per E-Mail an bhfeld-
kirch@vorarlberg.at (Name und Anzahl der Personen) bekanntzugeben. 
 
Der Bezirkshauptmann 
im Auftrag 
 
Michelle Wachter 
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